
 

 

 

 

VORTRAGSVERANSTALTUNG 
DAS INSTITUT FÜR BERG- UND ENERGIERECHT LÄDT EIN: 

„DIE NACHHALTIGE STADT DER ZUKUNFT“ 

Welche Neuregelungen empfehlen sich zu Verkehr,  
Umweltschutz und Wohnen? 

 

Bericht vom 73. Deutschen Juristentag 2022 in Bonn  
 

PROF. DR. IUR. KLAUS JOACHIM GRIGOLEIT 
TU Dortmund – Fakultät Raumplanung 

Mitdirektor des Instituts für Berg- und Energierecht 

 
Donnerstag, 2. Februar 2023, 18:00 h s.t. 

Raum 4.46-4.47 und online via Zoom 
Institut für Berg- und Energierecht, Massenbergstr. 9-13, 44787 Bochum  

Im Gebäude „Bochumer Fenster“ (BF), Eingang 13 B, Etage 4 

 
Verkehrsinfarkt, Wärmeinseln, Lärm- und Schadstoffbelastung, Wohnungsnot: Die Probleme der Stadt 

erscheinen geradezu apokalyptisch. Trotzdem ist die Attraktion der Ballungszentren ungebrochen. 

Kann die Stadt Nachhaltigkeit? Braucht sie dafür staatliche Vorgaben für nachhaltige Planung oder 

sollten wir auf die Innovationskräfte der örtlichen Demokratie vertrauen? Darüber wurde beim DJT in 

Bonn auch auf der Grundlage eines Vortrags des Referenten lebhaft gestritten.  

 

Im Anschluss laden wir zu einem Imbiss ein. 



 

 

 

 

Anmeldung (erbeten bis zum 31.01.2023) 

 
Fax: 0234/32-14212 oder  
E-Mail: ibe@rub.de  
 
An der Vortragsveranstaltung des Instituts für Berg- und Energierecht  
 
„Die nachhaltige Stadt der Zukunft“ 
 
am 2. Februar 2023 um 18.00 h s.t. im Bochumer Fenster  
 

 nehme ich teil. 
o in Präsenz 
o online (den Zoom-Link erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung) 

 
Am anschließenden Empfang 
 

 nehme ich teil 
 
 
Name:  ___________________________________________________ 
 
Firma:  ___________________________________________________ 
 
Telefon/E-Mail: ___________________________________________________ 
 
Unterschrift: ___________________________________________________ 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Institutssekretariat, Tel. 0234/32-27333, 
E-Mail: IBE@ruhr-uni-bochum.de 
 

Hinweis in eigener Sache: 

Für unsere Vortragsabende erheben wir keinen Eintritt und wollen dies auch weiterhin so handhaben. Wegen  
gleichwohl entstehender Unkosten sind uns indes etwaige Spenden, insbesondere von Nicht-Mitgliedern  
im Verein zur Förderung des Instituts für Berg- und Energierecht e.V., stets willkommen (auf Wunsch gegen  
Spendenquittung)!  
Spendenkonto: Förderverein Institut für Berg- und Energierecht e.V., Sparkasse Bochum, 
IBAN: DE16 4305 0001 0033 3058 22  BIC: WELADED1BOC  
Gerne können Sie die Spende auch bar vor Ort entrichten. Informationen zum Förderverein und Aufnahme- 
anträge finden Sie unter http://www.ruhr-uni-bochum.de/ibe/foerderverein.html Vielen Dank! 
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